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kennzeichnet. Ein entschiedenes Auftreten wird durch 
Konsequenz und Kompromißlosigkeit charakterisiert. Ein
deutige Forderungen und entschlossenes, falls notwendig, 
schnelles Reagieren und die Anwendung rechtlich zuläs
siger Mittel und Methoden sowie Zielstrebigkeit, sind dafür 
bestimmend.


